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Unterbrechung des Vollzuges
§§ 52 bis 54 StVG

Gründe für Unterbrechung des Vollzuges

1. Gesundheitszustand 1 - Zur Erledigung
erfordert ständig 1 unaufschiebbarer

fremde Hilfe und die oerücksichtigen: Angelegenheiten
Schwere der Straftat 
läßt eine Unter
brechung des 
Vollzuges zu

Schwere 
der Straftat 
und Strafrest

§ 52 Abs. 1 § 52 Abs. 2

Fristen der Unterbrechung

des Vollzuges

• bis zu einer 
Woche

• kann in Aus
nahmefällen 
verlängert 
werden

• bis Ende 
des Wochen
urlaubes

• kann verlängert 
werden, wenn 
durch einen 
Arzt empfohlen

unbefristet

i
2. Spezielle Diagnostik Schwangeren Strafge-

oder Therapie not- fangenen Gewährung
wendig, die in der Unterbrechung

medizinischen Ein- des Vollzuges unmit-
richtungen des telbar nach Feststei-
Strafvollzuges lung der Schwanger-
nicht durchgeführt 

j werden kann
schaff ;

§ 52 Abs. 1 §53


